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FETTIG 

(Der Ausdruck Schmotziga Donnerstag kommt 
daher, dass man früher an jenem Donnerstag 

damit begonnen hat, vor der damals noch stren-
geren Fastenzeit alles Fettige und das Fleisch 

aufzuessen.) 

HÄTT MA DR GESCHTER AM SCHMOTZIGA 
DONNSCHTIG DR BRÔTA GSTOHLA?

«Volksmund»

Hochschulwesen:
Abkommen mit
Österreich unterzeichnet
Zusammenarbeit Regie-
rungsrätin Aurelia Frick 
traf sich in Wien zu einem 
Arbeitsgespräch mit Sonja 
Hammerschmid, der österrei-
chischen Bundesministerin 
für Bildung.

Die beiden befassten sich am Mitt-
woch laut der Mitteilung des Ministe-
riums für  für Äusseres, Bildung und 
Kultur vom Donnerstag im Arbeitsge-
spräch neben den aktuellen Heraus-
forderungen in der Bildungspolitik 
insbesondere mit der Thematik der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
wobei das Modell der Tagesschulen 
im Fokus stand. Zudem wurde eine 
Neufassung des Abkommens von 
1996 zwischen Liechtenstein und Ös-

terreich über die Gleichwertigkeit im 
Bereich der Reifezeugnisse und des 
Hochschulwesens unterzeichnet. Das 
Abkommen regelt vor allem die voll-
umfängliche Anerkennung von Hoch-
schulzugangszeugnissen und akade-
mischer Grade. Des Weiteren fand 
ein bilaterales Treffen mit Vizekanz-
ler Reinhold Mitterlehner statt.

Abendessen im Stadtpalais
Bereits am Mittwoch gab Liechten-
steins Botschafterin Maria-Pia Koth-
bauer ein Abendessen im Stadtpalais 
Liechtenstein, an dem auch der 
tschechische Kulturminister Daniel 
Herman und der Stadtrat für Kultur, 
Wissenschaft und Sport, Andreas 
Mailath-Pokorny, sowie weitere 
hochrangige Persönlichkeiten aus 
Kultur, Medien, Diplomatie und 
Wirtschaft teilnahmen. (red/ikr)

Die österreichische Bundesministerin für Bildung, Sonja Hammerschmid, und 
Regierungsrätin Aurelia Frick. (Foto: Regina Aigner/BKA)

Sonja Hammerschmid 
und Aurelia Frick bei 
der Unterzeichnung 

des Abkommens.

Auf ein Neues: Schlagabtausch im 
Gesundheitswesen geht weiter
Meinungsverschiedenheit Kaum ist der OKP-Streit vom Tisch, taucht wieder die nächste Debatte im Gesundheitswesen 
auf. Jetzt gehen die Meinungen zum Verfahren gegen Ärztekammerpräsidentin Ruth Kranz-Candrian stark auseinander. 

VON DORIS QUADERER

«Es sei eine grosse Er-
leichterung, dass das 
Verfahren nun rechts-
kräftig abgeschlossen 

sei und nicht habe bewiesen wer-
den können, dass eine Überarztung 
stattgefunden habe», erklärte die 
Ärztekammerpräsidentin gegenüber 
Radio L. Dass der LKV betonte, das 
Verfahren sei wegen formeller Grün-
de nicht weitergeführt worden – ob 
Überarztung stattgefunden habe, sei 
gar nicht überprüft worden, kom-
mentierte sie wie folgt: «Ich habe 
nichts anderes erwartet, als dass der 
LKV das Thema am Köcheln behält. 
Das ist letzten Endes wahrschein-
lich auch ein Politikum und der LKV 
muss jetzt schauen, wie er einiger-
massen heil aus dieser Sache wieder 
herauskommt.» LKV-Geschäftsfüh-
rer Thomas Hasler wundert sich über 
diese Aussage: «Die Vorwürfe von 
Ruth Kranz-Candrian muss der LKV 
zurückweisen. Die Beklagte selbst 
hat den Fall öff entlich gemacht. Der 
LKV hat jeweils sehr zurückhaltend 
kommuniziert», teilte er auf Anfrage 
mit. Es handle sich auch nicht um 
ein Politikum. Schliesslich habe der 
LKV einen gesetzlichen Auftrag, die-
se WZW-Verfahren durchzuführen. 
«Wir prüfen die Wirtschaftlichkeit 
bei allen Ärzten, nicht nur bei ein-
zelnen. Wenn ein Arzt auff ällig ist, 
sind wir verpfl ichtet, aktiv zu wer-
den.» Für das Jahr 2015 hätte der 
LKV rund 20 Ärzte angeschrieben 
und sie dazu aufgefordert, Stellung 
zu ihren Zahlen zu nehmen. Ange-
schrieben werden laut LKV Ärzte, 
bei welchen die Durchschnittskos-
ten pro Patient um rund 30 Prozent 
höher liegen als bei vergleichbaren 
Fachärzten in Liechtenstein und 
der Schweiz. Die beanstandeten  
Ärzte bekommen die Möglichkeit, 

sich für ihre Kosten zu rechtfertigen 
und ihre Patientenstruktur aufzu-
zeigen. Wenn plausibel erklärt wer-
den kann, dass die höheren Kosten 
aufgrund der Patientenstruktur ge-
rechtfertigt sind, dann sieht der LKV 
von einem Verfahren ab. Wie Ruth 
Kranz-Candrian gegenüber Radio 
L selber verriet, muss sie für ihre 
Zahlen aus dem Jahr 2015 ebenfalls 
Rechenschaft ablegen. Es könnte 
also erneut ein Verfahren gegen sie 
geben. Doch dieses Mal sind die Vor-
zeichen andere, denn das Gesetz ist 
mit der KVG-Revision per Anfang 
Jahr wieder verschärft worden. 

Pedrazzini: «Extremer Fall» 
Dass Ruth Kranz-Candrian im aktu-
ellen Fall nicht zu einer Rückzah-
lung habe verpflichtet werden kön-
nen, wundert den Gesundheitsmi-

nister Mauro Pedrazzini nicht: «Das 
Gerichtsurteil ist im Dezember er-
gangen und ist nun seit mehr als ei-
nem Monat rechtskräftig. Aus die-
sem Urteil ergibt sich für mich ein-
deutig, dass die im Dezember 2012 
abgeänderte Rechtslage massgeblich 
dafür verantwortlich ist, dass selbst 
in diesem extremen Fall keine Rück-
forderung stattfinden kann.» Unter 
welchen Umständen eine Rückforde-
rung aufgrund der durch die KVG-
Revision per 1. 1. 2017 abgeänderten 
Rechtslage stattfinden könne, werde 
sich in kommenden Verfahren wei-
sen, so Pedrazzini. Er stellt klar: «Je-
denfalls war es die Absicht des Ge-
setzgebers, dass Verfahren in Liech-
tenstein analog denjenigen in der 
Schweiz durchgeführt werden kön-
nen.» Und dort seien diese Verfah-
ren durchaus erprobt, wie LKV-Prä-

sident Donat P. Marxer im gestern 
veröffentlichten «Volksblatt»-Inter-
view ausführte. Schliesslich sei die-
se Vorgehensweise auch in einem im 
Jahr 2015 abgeschlossenen Verfah-
ren gerichtlich bestätigt worden. 
Dieses Verfahren war noch unter 
der Rechtslage vor der Änderung 
von 2012 abgehandelt worden. Der 
damals beklagte Arzt war zur Rück-
zahlung von rund einer Million 
Franken verpflichtet worden. 
Doch auch bezüglich der wiederein-
geführten gesetzlichen Regelung 
sind nicht alle einer Meinung. So 
zweifelt Peter Wolff, Anwalt von 
Ruth Kranz-Candrian, daran, dass 
sich durch diese neue Regelung et-
was ändern wird. Es wird wohl ein-
weiterer Gerichtsfall nötig sein, um 
festzustellen, wie das neue KVG 
diesbezüglich wirkt. 

Und wieder dreht sich der Streit im Gesundheitswesen ums liebe Geld. (Foto: Shutterstock)

Kommentar

Täglich grüsst ...

Just am ersten Tag der Koaliti-
onsverhandlungen titelte das 
«Vaterland»: «Ärztekammer-
präsidentin vom Obergericht 

entlastet». Im Artikel äussert die 
Ärztekammerpräsidentin Ruth 
Kranz-Candrian den Vorwurf, das 
Verfahren sei lediglich aus politi-
schen Gründen gegen sie geführt 
worden. Doch die Realität ist wie so 
oft komplizierter. Die Ärztekam-
merpräsidentin ist nicht vom Vor-
wurf der Überarztung freigespro-
chen worden, wie es in besagtem 
Artikel hiess, sondern das Verfah-
ren wurde aus formalen Gründen 
nicht weitergeführt. Es wäre 
schlicht zu aufwendig geworden, 
ihr Überarztung nachzuweisen. Der 
Grund für diesen Aufwand ist eine 
Gesetzesänderung aus dem Jahr 
2012. Unter der Ägide der damali-
gen Gesundheitsministerin Renate 
Müssner wurde das Gesetz dahinge-
hend geändert, dass nicht mehr das 
statistische, sondern das analyti-
sche Verfahren zur Beweisführung 
hätte angewendet werden müssen. 
Dies bedeutet, jedes einzelne Pati-
entendossier hätte einzeln geprüft 
werden müssen – ein unglaublicher 
Aufwand. Es bleibt also weiter un-
geklärt, warum Ruth Kranz-Candri-
an doppelt so viel abgerechnet hat, 
wie vergleichbare Kollegen. 
Seit Januar ist die Rechtslage an-
ders. Die Schrauben im Gesetz sind 
mit der KVG-Revision wieder ange-
zogen worden. Ruth Kranz-Candri-
an räumte gegenüber Radio L ein, 
dass ihre Zahlen 2015 wieder auffäl-
lig seien. Wenn dem so ist, muss der 
Krankenkassenverband erneut aktiv 
werden. Wie ein solches Verfahren 
ausgeht, wird sich weisen.
Dass genau zum Koalitionsverhand-
lungsstart dieses Thema wieder auf-
gekocht wird, obwohl das Urteil des 
Obergerichts bereits im Dezember 
bekannt war und die Medien bereits 
damals berichtet hatten, könnte Zu-
fall sein. Oder wurde das Thema et-
wa wieder ausgegraben, um weiter 
am Stuhl des Gesundheitsministers 
zu sägen?  So hiess es auf «Lie-Zeit»-
Online am Mittwoch wortwörtlich: 
«Die Leute können nicht verstehen, 
dass Regierung/Krankenkassenver-
band, eine verdiente Ärztin dermas-
sen mit der Staatsmacht fertig ma-
chen will. Es bleibt nur zu hoffen, 
dass bei den Koalitionsgesprächen 
nicht wieder desselben wie bisher 
für das Gesundheitsressorts verant-
wortlich sein werden. Das wäre ein 
Affront gegenüber der Öffentlich-
keit.» Wirklich?  Ich glaube, die Öf-
fentlichkeit würde es sehr wohl in-
teressieren, warum gewisse Ärzte 
sehr viel mehr abrechnen als ande-
re. Diese Frage unbeantwortet zu 
lassen, das wäre der tatsächliche 
Affront gegenüber dem Prämien-
zahler. 

dquaderer@volksblatt.li

DORIS QUADERER



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


